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Gerichtshilfe
Entstehung und Aufgaben, Bedeutung und Entstehung

www.justiz.nrw.de/BS/Gerichte/Strafgericht/dienste/Gerichtshilf
e_2.html

Die Gerichtshilfe für Erwachsene wurde in den 20er Jahren dieses
Jahrhunderts als soziale Gerichtshilfe in der Strafjustiz eingeführt.

Gerichtshelferinnen und Gerichtshelfer unterstützen die Staatsan-
waltschaft und die Gerichte bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben. Die Gerichtshilfe wird eingeschaltet, wenn es erforderlich ist, zur
Vorbereitung einer Entscheidung die Persönlichkeit der beschuldigten
Person, ihr Umfeld, die Ursachen und Beweggründe für die Tat zu er-
forschen und die Aussichten und Ansatzpunkte für eine zukünftige
straffreie Lebensführung der Betroffenen zu erkunden. Gerichtshelfe-
rinnen und Gerichtshelfer ermitteln nicht die Straftat, sie erforschen
die Person und das persönliche Umfeld der beschuldigten Personen.
Sie helfen damit, Entscheidungen im Ermittlungsverfahren (z. B. ob ein
Haftbefehl zu erlassen ist) und im Hauptverfahren (z. B. ob eine Frei-
heitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann) vorzubereiten,
sind aber auch insbesondere in Vollstreckungsverfahren (z. B. zur Vor-
bereitung von bedingten Entlassungen, Strafaufschub und Strafunter-
brechung, über Stundung oder Ratenzahlung bei Geldstrafen und bei
Gnadenanträgen) tätig.
aus www.sta-da.justriz.hessen.de

aus Strafrecht und Soziale Praxis, Brühl – Deichsel – Notha-
cker, Stuttgart 2005, Auszüge aus Nr. 776, 778, 780

Im Gegensatz zur Jugendgerichtshilfe… führt die Gerichtshilfe für Er-
wachsene ein Schattendasein ….. Das hängt damit zusammen, dass
sie erst 1975 und dazu in sehr unverbindlichen Form gesetzlich institu-
tionalisiert wurde. Im Ermittlungsverfahren kann sie von der
Staatsanwaltschaft herangezogen werden, um die Umstände zu ermit-
teln, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen von Bedeutung sind (§
160 Abs. 3 StPO); das erscheint besonders angebracht bei Ersteb-
schuldigten, Jungerwachsenen bis zum 27. Lebensjahr, älteren Be-
schuldigten, Personen mit psychischen Auffälligkeiten und in allen Fäl-
len, in denen die Verhängung einer freiheitsentziehenden Sanktion zu
erwägen ist. Im Vollstreckungsverfahren kann sich das Gericht oder
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die Vollstreckungsbehörde der Gerichtshilfe zur Vorbereitung von Ent-
scheidungen bedienen, die dem Urteil nachfolgen; dies kommt insbe-
sondere für eine Entscheidung über den Widerruf der Strafaussetzung
oder der Aussetzung des Strafrestes in Betracht, sofern nicht ein Be-
währungshelfer bestellt ist (§ 463 d StPO). Außerdem wird Erwachse-
nengerichtshilfe zur Vorbereitung von Gnadenentscheidungen einge-
schaltet…

Kennzeichnend für die Rolle der Gerichtshilfe ist …., dass ihr Einsatz
im Belieben der Justizorgane steht, ohne dass sie über nachfolgen-
de Entscheidungen zu informieren ist. Gesetzliche Angaben, wann und
wie die Gerichtshilfe tätig wird und welche verfahrensrechtliche Stel-
lung sie hat, fehlen fast völlig…..

Über die bisherigen Tätigkeiten hinaus hat die Gerichts zunehmend
neue Aufgabenbereiche übertragen bekommen, insbesondere Haf-
tentscheidungs- und Haftvermeidungshilfe („gemeinnützige oder
freie Arbeit statt Ersatzfreiheitsstrafe), …..so wie Täter-Opfer-
Ausgleich….

aus www.ju-lex.com :

Situation in Deutschland:

Der Gerichtshelfer ist vergleichbar dem Bewährungshelfer ein Sozial-
arbeiter der Justiz. Seine Dienststelle gehört zur Staatsanwaltschaft.
Von der Staatsanwaltschaft oder (nach Anklageerhebung) vom Gericht
wird der Gerichtshelfer beauftragt, einen Ermittlungsbericht zur Per-
sönlichkeit des Täters und seinen sozialen Bezügen zu erstatten und
damit die Umstände aufzuhellen, die für die Bestimmung der Rechts-
folgen der Tat von Bedeutung sind. Der Gerichtshelfer wird auch für
Persönlichkeitsberichte im Vollstreckungs- und Gnadenverfahren ein-
gesetzt. Unterschiedlich in den Bundesländern ist er zuständig für die
Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs und die Vermittlung und
Betreuung von gemeinnütziger Arbeit, soweit sie gegenüber Straftä-
tern per Auflage angeordnet ist oder an die Stelle einer Ersatzfreiheits-
strafe tritt.

Court assistants can be compared to probation officers. They, too, are
social workers in the service of the justice system. They are assigned
to the public prosecution. On the instruction of the public prosecution
or the courts (once charges have been filed) a court assistant puts to-
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gether an investigation report concerning the offender's personality
and his/her social environment in order to shed light on all the circum-
stances which are relevant to determining the legal consequences of
the offence. Court assistants also put together personality reports for
enforcement and pardon procedures. In some of the federal laender
(federal states) they are also tasked with victim-offender mediation
and community sanctions (finding and accompanying work in the
community) whenever they are imposed as a condition or as a susbti-
tute for imprisonment for default of payment of fine.

Le chargé d'aide judiciaire est, comme l'agent de probation, un travail-
leur social dans le domaine de la justice. Il dépend du Ministère public.
C'est celui-ci ou le tribunal (après la mise en accusation) qui le charge
de rendre un rapport de personnalité sur l'auteur de l'infraction, de dé-
finir sa situation sociale et de déterminer les circonstances susceptibles
d'influencer la détermination de la peine. Le chargé d'aide judiciaire
est aussi compétent pour les rapports de personnalité au cours de
l'exécution de la peine ou d'une procédure de grâce. Ses compétences
varient selon les Länder en ce qui concerne la médiation pénale et la
mise en place et le suivi d'un travail d'intérêt général, quand il est im-
posé à un délinquant par une obligation judiciaire ou qu'il intervient en
lieu et place d'une peine de prison pour jour-amende impayé.

Situation in England und Wales:

Die Ausarbeitung von Sozialberichten, die Anwesenheit vor Gericht und
die nachfolgende Aufsicht des Täters obliegen der nationalen Bewäh-
rungshilfe (National Probation Service). Diese Aufgaben werden vom
Bewährungshelfer ausgeführt. Die Unterstützung des Angeklagten im
Verlauf des Gerichtsverfahrens ist eher Aufgabe des verteidigenden
Anwalts. Der Bewährungshelfer hilft dem Gericht bei der Entscheidung
auf eine angemessene Strafe.

The preparation of pre-sentence reports, attendance in court and the
eventual supervision of the offender are the prerogative of the national
probation service. The person who carries out these functions is the
probation officer. The support of an accused person in the course of
court proceedings belongs more to the defending solicitor or barrister.
The probation officer is there to assist the court to arrive at an appro-
priate sanction.

La préparation des rapports pré-sentenciels, la présence au tribunal et,
finalement, la surveillance du délinquant sont les prérogatives des ser-
vices de probation nationaux. La personne qui remplit ces fonctions est



l'agent de probation. La mission d'assistance du prévenu au cours de
la procédure pénale revient davantage à l'avocat de la défense. Le rôle
de l'agent de probation est d'aider le tribunal à fixer une peine judi-
cieuse.

Situation in Frankreich:

Ein Gericht kann einen Sozialberichterstatter mit einer Sozialuntersu-
chung beauftragen, um die Lebensbedingungen einer Familie kennen
zu lernen. Diese Maßnahme kann auch einer von der Justiz zugelasse-
nen Stelle anvertraut werden.

The courts can delegate social workers to make enquiries into a fam-
ily's living conditions. This can also be delegated to some other organi-
sation approved by the courts.

Une juridiction peut confier une enquête sociale à un enquêteur social
pour connaître les conditions de vie d'une famille. Cette mesure peut
aussi être confiée à un service habilité par la justice.


